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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.2013

Norm

GBG §8 Z1

GBG §20 lita

GBG §136 Abs1

Rechtssatz

Bei einer Eigentumsübertragung an Liegenschaften, die im ö entlichen Grundbuch ausgewiesen sind, ist eine

Religionsgesellschaft an die Einhaltung der bürgerlich?rechtlichen Bestimmungen gebunden. Eine

Eigentumsübertragung durch (bloßen) Kirchenrechtsakt bewirkt sachenrechtlich keine Änderung der

Eigentumsverhältnisse. Das tri t auch dann zu, wenn sich auf der Liegenschaft ein Gebäude be ndet, das Zwecken der

Religionsausübung dient.
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